
 

 

 

 

 

Nichtraucher-Vereinbarung 
 

Sehr geehrter Hotelgast,      

 

wir sind ein Nichtraucher-Hotel. Es bereitet hohe Kosten und Mühe 

Nikotingeruch aus Teppichböden, Vorhängen, Polstermöbeln, Matratzen, 

Bettzeug etc. zu entfernen, was mit zeitweiser Unvermietbarkeit des Zimmers 

einhergeht. 

 

Deshalb müssen wir bei Gästen, die im Zimmer gleichwohl rauchen, 

pauschalierten Schadenersatz in Höhe von € 500,00* pro Zimmer geltend 

machen. 

 

Es bleibt Ihnen gemäß § 309 Abs. 1 Ziff. 5b) BGB der Nachweis gestattet, ein 

Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder 

wesentlich niedriger als die Pauschale. 

 

Mit gastfreundlichen Grüßen 

 
Cornelia Seubert 

HOTEL POST - Rauchfrei träumen unter ���������������� Sternen! 

 

Hiermit bin ich für jeden meiner Besuche im Jahr 2011 einverstanden und 

bestätige ein Exemplar dieser Vereinbarung erhalten zu haben.  

 
Zimmernummer................................................            Eingecheckt von......................................... 

 

...............................................................    ............................................................ 
Unterschrift des Gastes    Namen in Blockbuchstaben 

 

Aschaffenburg, den ...........................       

Wir bedanken uns, dass Sie bei uns nicht geraucht haben! 

 

...............................................................    ............................................................ 
Unterschrift der Rezeption    Namen in Blockbuchstaben 

 

* Schadensersatz-Berechnung 

Leerstand des Hotelzimmers für 2 Nächte netto € 160,00  

Reinigung Teppichboden netto   € 110,00  

Reinigung Stores und Gardinen netto  €   33,00  

Reinigung Matratzen netto    € 160,00  

Reinigung Polstermöbel netto   € 100,00  

Summe Schadensersatz netto   € 563,00  


